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keine Todesstrafe darauf gesetzt ist . Sonst aber entschei¬
det der große Rath / wie oben gemeldet ; xandeSver -
rärbcrcv und Frevel gegen die Gesetzgebung gehört aber
stets für den großen Rath .

Polizenordmirigerr .
Einige theils erst vor kurzem ergerngene obrigkeit¬

liche Mandate / welche allgemein zu wissen
nöthig und nützlich sind .

Stadtquartier - Ordnung.
Für die volize ^ ordnung der Stadt ist im Jahr

17g : ein merkwürdiges Reglement erschienen. Es heißt :
Instruktion für die neu bestellten vier V .uartier -
aufsehcc . Instruktion der acht Feuerbeschaucr u .
s- w . »

Die Stadt ist darum in 4 «Quartier abgetheilt ,
und stehet unter 4 Quartier . Aufsehern und 8 Feuer -
beschauern . Die Feucrbeschaucr sollen aus alles Acht
haben , was in ihrem anacwiesencn Revier vorgehet ;
wo etwa sich etwas zeigt , sollen sie Rarvvrt an die
ihnen bestimmte Kammern erstatten . Auch sollen sie
alle Landsassen , so sich in der Stadt aufhalten , auf
ihre Rodel setzen , um die einem jeden bewilligte Er¬
laubniß Geschäfte in der Stadt zu treiben , bey der ge¬
hörigen Stelle zu coriferirsn .



Wo HülfSbcdürfrige , Kranke und Arme sind / de¬

nen sollen sie zum Beystand dienen , und Hülse und

Rath schaffen durch schleunige Vermeidung bey höhe¬

rer Stelle . — Wenn sich ansteckende oder bösartige

Krankheiten äusser » , so sollen sie dem Sanitätsrath

augenblicklich Nachricht geben .

Alle Fremde sollen sie der Marechaussce - und Polizcy -

kammcr anzeigen , und darüber Bescheid einholen .

Vorzüglich aber sollen sie auf die Feuerstätte , Ocfen ,

Heerde , Kamine acht haben , und durch den obrigkeitli¬

chen Werkmeister die Inspektion nehmen lassen ; auch

wo die Häuser eine bessere Bauart bedürfen , sollen sie

es dem Banamt anzeigen .

Die vier Herrn D . uartieraufsehev aber haben

neben der allgemeinen Aufsicht über die Sicherheit und

gute Polizey der Stadt , auch noch insbesondere das Amt ,

welches sehr wichtig ist , und die Fremden vorzüglich

intcressiren muß . Nämlich diese Ordnung sagt :

,>Sobald in denen unter seiner Aufsicht stehen¬
den Quartieren ein Hinterftß , es sene ein Haus¬
vater , eine Wittwe , Manns - oder Weibsperson,
die für sich selbst ist , ein Knecht oder eine Magd rc.
mit Tod abgehet , und er dessen benachrichtiget
senn , oder solches sonsten vernehmen wird , sobald
soll er sich in des Verstorbenen Wohnung , doch
icweilcn mit Vorwissen des Hausherrn , verfingen,
das allfällig allda vorhandene baare Geld , ZmS,
schriften , u. dcrgl. in das sicherste Gehalt cin-
schliesscn , dasselbe , wie auch Cassetten , Schüft ,
Trog , rc . wohl versiegten , jedoch in Gegenwart
allfälttger Vögte , oder so viel möglich der inte-

reßinen -



reßirtcn oder andrer in ihrem Namen bestelltes
Personen , und alles übrige was vorhanden , und
nicht eingeschlossen worden , also nur dasjenige so
nicht unter das Siegel gebracht werden kann ,
von , kleinsten bis zum grasten , in einem expreß zu
dem Ende führenden Buch , mit Anzeigung des
TagS wann es geschehen , und aller dazu dienenden
Umstände , fleißig verzeichnen , die Schlüssel in
ein Papier einwickeln und verpitschicren , und so¬
dann selbige , mit dem darauf ge,chricbncn Namen
des Verstorbenen , dem Herrn Wayscn,chreiber
« lsobald zustellen .

Nach dieser Verrichtung wird ihm in ferne¬
rem obliegen , sich ungesäumt zu einem jewesen -
den Herrn Obmann deö i^ ladr - WansengcrichrS
zu verfugen , Wohldcmselbcn den Stcrbfall anzu .
zeigen , und ihn um den Zutritt vor die nächst
sich zu versammelnde Kammer zu ersuchen .

Wann er also den Acceß vor das Wanscnge -
richr erhalten hat , soll er auf den bestimmten Tag
unausbleiblich erscheinen , nnd dennzumal Mnhhrn .
dieser Kammer ein eraktcS aus seinem Aufseher «
bnchicin gezogenes Inventarium eingeben , auch
den etwa begehrenden mchrern Bericht erstatten ,
zumalen M . ggrn . varnc . ehin jeweilcn das Gut «
findende veranstalten werden .

Sollte er abnr KrankheitS halb , oder wegen
Abwesenheit , diese Versieglung nicht sechsten ver¬
richten können , so mag er diesen Auftrag einem
Fcuerbeschaner übcrgiben .

Wum der Qaa . tier - AuTeher einmal auf
vorige Weise das S ' egel anfgedruclt , ssll cr kei,
ncS dersilben ohne Bit,fern und Gegenwart des
Hrn . Waysenschrcibers cder seines S tellvertreklcrs ^».
erbrechen , bey Strafe der Verantwortung ,

U . Theil , R



Für alle dahcrige Verrichtungen soll dem
Quartier - Aufseher bezahlt werden :

Von benuttlcten Personen die keine Kinder
hinterlassen , - - - - Pf. 8.

Von minder bemiMcttn , oder die Kinder
haben , - - - - - Pf . 4 .

Von denen aber , deren Vermögen Pf . 1000
nicht übersteigt :

rvantt sie keine Nothcrbcn haben , Pf.
wann sie aber Kuider hinterlassen , höch¬

stens - - - - - Pf . 2.
Von Unbemtttlcten aber und denen ,o wcni -

oA gcS Vermögen hüben , soll nichts gefor¬
dert werden .

Met welcher Belohnung sich die Quartier-
Aufseher für obige Verrichtungen völlig begnügen ,
und ein mehrcreö als obausgesetzt nicht fordern
sollen. „

Stadt - und Wirthshaus - polizey .

Nach der Netraite soll man nicht ohne Licht in der

Stadt gehen .
Nach io Uhr Abends sollen keine Kutschen mehr in

der Stadt fahren .
Die Kutscher sollen einen langsamen Schritt fahren ,

und wo es um Ecken oder Kreuzgassen gehet , sachte

thun . ttcbcrhaupt sollen sie nie starker als höchstens

den kleinen Trab fahren « Die Reuter sollen nicht

gallopiren .
Nach io Uhr sollen alle Wirthshäuser geschlossen

seyn ; die Keller im Winter uin r Uhr , im Sommer um

s Uhr -



2 » den Stallen Taback zu rauchen , wird hoch ge¬
straft u . s. w .

Die Dachdecker sollen an Markttagen nicht in

gangbaren Straßen arbeiten .
Man soll nichts , weder Unratb noch sonst « wa¬

rum Fenster hinaus auf die Straße werfen .
Man soll nichts in den Arraocn führen , keine schwere

Lasten, keine Picke , keine Küsten und dergleichen tragen ;
dies alles soll auf der freyen Straße geschehen , damit

die Leute im Gehen nicht gehindert werden . ( Doch siehet

man auch noch oft zerbrochene Laternen von diesem ver¬
botenen Tragen . )

Handwerksgesellen sollen keine Degen tragen .

polizcyordnung für die ankommenden Fremden
und Andere .

Kein Fremder , der in die Stadt kommt , soll eine

Wohnung suchen , ehne einen Erlaubnißschcin . Jeder

auch im Kanton wohnender Bürger lund Habitant , wenn

er nach der Stadt kommt , soll bey der Zcuzhauswacht

zwey Zettel abgeben lassen ; wovon einer dem Herrn
Stadtmaior , der andere der Polizcykammer zukommt :

darauf muß seine Wohnung , Geschäfte , Dauer des Auf¬

enthalts angezeigt stechen ; — auch wenn er wieder ver¬

reist , soll dies durch eine gleiche Anzeige gemeldet
werden ,

R «



An die Einwohner - er Stadt ist zu wiederholten -
malen folgende Warnung ergangen :

„ Mehghrn . der Vurgerkainincr müssen mit Unlieb
ersehen , daß sowohl die E . Bürgerschaft , als aber Hin »
tcrsässen , Leute zu sich in ihre Wohnungen und au ihren
Lisch aufnehmen , bevor sie die erforderliche Bewilligung
zu ihrem Aufenthalt in der Stadt oder im Stadtbe »
ztrk erhalten haben . Hieraus entsteht , daß Personen ,
die für die Toleranz abgewiesen worden , oder auch solche
denen die Aufenthalts - Bewilligung gezuckt (entzogen )
worden , nichts desto weniger hier verbleiben , und
so den Erlanntnisscn Mrhghrn . nicht Folge geleistet
wird . Wobldieselbcn finden demnach nöthig , E . E .
Bürgerschaft und alle Hintersassen in der Stadt und dem
Stadtbezirk an den iten Artikel der Hintersassen - Ord¬
nung von 1711 zu erinnern :

„ So viel die Wohnung in der Stadt betritt , soll
„ kein Fremder noch Äusserer , er scye ein Unterthan oder
„ nicht , Mann Noch Weib , unter was Schein und Na »

„ inen es seye , sich darinnen Haushablichen niederlassen,
„ oder Wohnung nehmen , er habe dann nach vorgewie¬
senem genügsamen Heimathschcin , von der Bürger »

„ kammer schriftliche Bewilligung von Jahr zu Jahr
„ auszuweisen , bey - o Pf . Pfenning Büß von denen z»
» beziehen , so wider dies Derbott behauset und beher-

„ berget haben werden . Betreffend dann die unerlaubten

„ Hintersassen , wann selbige über einmaliges Hinaus -

» bieten nicht gehorchen , «der wiederum unerlaubt hin-



„ einziehen wurden , für das erstemal mit zwcxmal , 4
„ ständiger Gefangenschaft , falls fernerer Ueberkretung
„ aber , mit dem Schallcmverk abgestraft werden sollen. ,.
Welches anmit zu jedermanns Verhalt öffentlich kund
gemacht wird . Besonders warnen Mehgbrn . dieje¬
nige Klaß von Hintersassen , die , obwohl sie nicht im Fall
sind , Diensten zu halten , dennoch unter diesem Ver¬
wand Leute bey sich haben , sich in Acht zu nehmen , in¬
dem ihr Dbun und Lassen aufs genaueste wird untersucht ,
und wenn sie im Fehler sich befinden , sie ohne Schonen
mit Zuckung (Zurückziehung ) der Toleranz *) werde»
bestraft werden . „

Rleiderordnung .
kaut der Rleiderordnung von 1767, welche her¬

nach durch neuere Mandate ist bestätiget worden , soll
man nicht tragen

1 . Kleider mit Borden besetzt . Doch sind goldene
und silberne Knöpfe erlaubt , werden aber von nie¬
mand gesucht .

r . Alle mit Seiden und Spitzen garnirte Kleider ,
r - Alle Kleidungen der Mannspersonen von Sammet

oder Manchester ; doch Hosen und Westen mgg
man von solchen Stoffen tragen .

*) Ei ist dieses ein Tolcranuettel , den ein jeder Nichrdürgev-

iicher haben mu« , der in der LtaLt sich ausbauen » ist ,

RZ



4. Den Frauenzimmern ist aller Perlenschmuck , all«
Brodcrien mir Gold oder Silber durchwirkt , alle

Sammetkleidunq rc . verboten .
Falsche perlen sind zu tragen erlaubt : die Frauen¬

zimmer aber tragen sie nicht .

4 , Alle poschen und Reifrörke sind straffällig .
Kncchic und Mägde sollen nichts von Seiden und

Halbseiden ; nichts von Manchester ; keine qarnirte

Hemdcr , keine seidenen Strümofe u . s. w . tragen .
Den Mädgcn sind seidene Halstücher und Sam ,
metbändcr erlaubt .

Das mehrere ist in der Verordnung nachzusehen.

Häuserkauf , ist den Nichtbürgerlichen verboten .

„ Meghhrn . die Räthe , haben durch Hochdcro Bc -

fehlretteln vom i6ren May 179 ; und itcn Dec . 1794.
Mnbabrn . der Burqerkammer aufzutragen geruhet , die

unbefugten Besitzer von Häusern in der Stadt , und
Gütbern im Stadtbezirk , anzuhalten , ihre Pvsscffionen
in bürgert Hände zurückzugeben. Hochgedacht Meghhrn .
die Räthe , finden zugleich nöthig , durch gegenwärtige

Publikation E - E . Bürgerschaft , und alle Personen ,
die es angehen mag , an den gtcn Art . der Hintcrsässen -

Orduung vom rsten Jrn . 1711 zu erinnern , wörtlich
also lautend : 4 . „ In Ansehen des Kaufs der Häusern

„ in der Siadr , oder Wohnungen , Güther und Gelegen¬
heiten um dieselbe, so weit der Stadtbezirk sich er-



„ streckt , solle äußern und fremden Hintcrsäffcn und Ein -

„ züglingen , das ist , allen denjenigen , die weder Bürger

„ noch ewige Einwohner sind , dergleichen einiges an

„ sich zu kaufen , darunter auch Wirthschaften in der

„ Stadt verstanden , verboten seyn , bey Ungültigkeit des

„ Kaufs , und Straf gegen den Verkäufer ; der Mey -

„ nung , wann etliche schon mit verkauften Häusern oder

„ Güthern versehen wären , daß sie solche ihren Vcrkäu -

„ fern wiederum anzubieten haben , und diese auch schul¬

dig seyn sollen , so fern sie des Vermögens , mit Er¬

setzung des Kaufschillings , wieder abzunehmen ; dieje¬

nigen aber , so ihre Verkäufer darum nicht belange »

„ könnten , oder ihre Häuser und Güther ererbt hätten ,

„ sollen ein Jahr lang Termin haben , solche anderwär -

„ tig zu verkaufen . Nach Vcrfießung aber des Termins

„ ohne beschehcneil Verkauf , die Häuser und Gclcgen -

„ heiten abgetreten werden , und so lang unbewohnt ver-

,,schloffen bleiben , bis durch Veranstaltung der Burger¬

ichammer , solche vermittelst öffentlicher Steige¬

rung , oder sonstcn verkauft seyn werd . n . „ Insbe¬

sondere dann verbieten Meghhrn . allen gcschwornen

Schreibern , keinerlcy Kauf - Tausch - oder sonst irgend
eine Art Instrument , was Namens es immer haben mag,

zu verschreiben , in welchem ein Haus in der Stadt ,
oder ein Guth im Stadtbezirk , an ein : Person vcräus -

sert wird , die weder Bürger noch Kleinbu - ger von Bern

ist ; welches zu jcdermännjglichen Verhalt öffentlich kund

gethan wird , zumalen gegen alle diejenigen , so im Fall

R 4



«bbemeldter Ordnung vom retten Januar 1711 sich befin¬
den , und derselben nicht ein Genügen leisten würden ,
» hne Ansehen der Person wird verfahren werden .

Feueroldmmg .
Auch diese Anstatt ist merkwürdig , weil sie die ganze

Stadtverfassnug zeigt . Erstlich soll in den 4 Haupt¬
quartieren die ganze Bürgerschaft sich bewafnet stellen ;
der kleine Rath versammelt , cl> nebst dein Kriegsralh auf
dem Ratbraus mit dem Seitengewehr ; alle Herrn Kanze-
list n Beamte , müssen ebenfalls bewafnet zn ihren
Dürcaur ciltn , um die Archive und Kassen , auch alles
Was unter ihrer Ansticht stehet , tu bewachen .

Wer bey dieser Ler >
'a, » mluug fcblt wird streng ruc

Deranrwarrunq gezogen . . Kein Bürger vom itttcn Jahr
an , bis zum 6oren soll fehlen , bey Straf vom ; Pfund
Vuß , oder ^ ständiger Gefangenschaft . Auch wird des¬

wegen alle Frühjahr , den ersten Sonntag im Monat
März , die allgemeine Visitation der Armatur und Muni -

tion der Bürgerschaft gehalten ; — jeder Bürger muss sich
des Morgens um 8 Uhr auf seiner Gesellschaft stellen, und

zwar gerade so , wie er bey Feuer - und Lermfallen zu
erscheinen verbunden ist . —

Alle Stadtsoldatcn begeben sich beym Feuerlerm auf
die Hauptwache , und werden von dort aus an verschie¬
dene Plätze kommandirt .

Die Hauptdirektion der zum Brand erforderliche »



HülsSpersonen , führt der Bauherr mit Denstand zweyer

RathSherrn , die ihm sogleich zugeordnet werden . Auch

muß unverzüglich Sr . Gnaden dein regierende » Herrn

Amts - Schultheiß der Rapport abgestattet werden . um

Lad Weitere nach Umständen zu verfügen .

ES sind zum Brand eigen verordnete Brandmei¬

ster . Diese eilen sogleich dem Brand zu / und nehmen

Küferknechte , Dachdecker , Steinhauer , Zimmerlcute

mit sich .
Die Bach - und Brmmenmcistcr bemühen sich gleich¬

falls die werkthatigstc Hülfe zu schaffen ; da sie die

Stadtbäche schwellen und die Wasserleitungen besorgen.

Die Stadtthore werden geschloffen und die Fall¬

brücken aufgezogen . Wer zur Stadt herein oder hin¬

aus muß , kann durch die kleine Thörlein gehen .

Die erste Feuerspritze die auf dem Platz ankommt ,

erhält zur Belohnung von der Obrigkeit selbst raLhaler

oder 9 große Thaler Rccompenz ; die zunächst darauf

ankommt 8 Thaler oder 6 große Thaler — ; die dritte

aber erhält nur 4 Thaler oder z große Thäler .

Des NachtS werden an allen Häusern Lichter in

Laternen aus'gchangen , damit die Stadt zur Notbhülfe

desto bequemer erhellet seu .

Jeder Bürger soll seine Knechte und Dienstbvthcn

zur Hülfe senden.
Jährlich werden die Feuerspritzen zwenmal probirt

und die dazu verordnete Mannschaft excrcirt .

Jede » Bürgerhaus soll einen Fcucreymrr haben ;

R 5



alle GesellschastShäuser haben sie in Menge / alle öffent¬

liche und obrigkeitliche Gebäude ebenfalls . Die Müller

und Lehnrößler müssen ihre Pferde xarat kalten um

Feuersgeräthe zu führen . Es sind auch ausser diesen ,
7 ordentlich bestellte obrigkeitliche Brenn - Pferde da .
Wenn es in der Stadt brennt , wird auf der Schanz
ein Znölfpsündcr 4 >nal abgefeuert ; — brennt cS im

Stadtbezirk , soll cü - mal geschehen .

Alle Feuerspritzen sollen lederne Schläuche von

wenigstens ico Schuh Länge haben ; an denselben sollen

alle meßiugne Gewinde gleich seyn , damit sie im Fall der

Noth zum Verlängern auch zu den andern dienen kön¬

nen . ES haben unsre Feuerspritzen gewisse Communi «

kations - Schläuche , die das Wasser desto leichter in sich

aufnehmen . Die Spritzen selbst sind nach dem Modell

der kleinen Straßburgischcn Feuerspritzen gemacht ; sie

sind sehr bequem zu transportircn , und können in das

Innere derHäulcr selbst gebracht und dcmontirt werden .

Zum Auskragen der Geräthschaftcn soll man in den

Bürgerhäusern Feucrsäcke im Dorrath haben , wozu die

Modelle im Zeughaus zu sehen sind . Auch sind eigene

beendigte Männer beordert , die alles Personale dirigiren
und selbst Hand anlegen .

Wenn das Feucrhorn vom Thurm geblasen wird ,
so bedeutet es , daß der Brand nicht in der Stadt , son¬

dern im Umkreis der Stadt und bis auf : Stunden in

der Weite sey . Hingegen ist das kermzeichen für die

Stadt das Trommeln und Lauten . —

Die neueste Feuerordnung ist vom Jahr 07 - 4 .



Straßenordnung .

Als im Jahr >744 der neue Straßenbau im Lande

zu Stande gekommen war ; (denn Bern war allen Kan¬

tonen der Vorgänger ) so wollkc die Obrigkeit , wie billig ,
auch den grossen Kostenaufwand sicher stellen-, damit

nicht nach wenigen Jahren das theure und mühsam

ausgeführte Werk wieder in Verfall und Abgang ge-

rathe ; — also setzte sie durch ein Straßen - Regle ,

mcntfcst -. „ Es soll ein beständiger weg - Inspektor
in jedem Dorfe seyn ; Es sollen keine Bäume und

Häge zu nahe an die Straße gepflanzt wer¬
den , damit nicht der Schatten die Trockene verhindere ;

aufStraßen die durch Wälder gehen , soll wenig¬
stens Schuh breit von jeder Seite der Straße
kein Gesträuch geduldet werden ; auf Landgütern
die an der Straße liegen , soll kein Baum näher
als ir Schuh vom Zaun entfernt gesetzt werden ;
das Gesträuch , so heranwächst und Schatten auf
den weg wirft , soll fleißig abgeschnitten werden ;
man soll keinen Schutt auf die Straße werfen ;
von den -Acckcrn und Baute » keinen Abwurf dahin füh¬
ren , keine Reiser , keine Schorrhaufen , es sey so wenig
oder so viel es wolle, darf gelitten werden ; wer die

Straße freventlich beschädiget , soll ; o Pfund Strafe
zahlen , und nach Umständen fielet Züchtigung am
Leibe und Gefängniß darauf . Alle Jahre zwcymal ,
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im Frühling und Herbst , sollen die Rarren und
Fuhrgleist von den wegnrachern ausgefüllt , die
Straße wieder frisch überworfcn und geebenet wer¬
den , wozu eigene Leute angehalten und die Gemein -
den und Landvögrc zur Aufsicht bestellt seyn sollen. —

Jedes Dorf soll seinen eignen wcgmeister haben ;
ihm soll die besondere Aufsicht zustehen , und er ist für
alle Versaumniß und Verwahrlosung verantwortlich .
Bey Bestellung der Landvogteyeu werden die Herrn
Landvögte jeder in seinem Amt besonders instruier , die
General - Aufsicht wohl zu Handhaben ; auch die Postil .
lions sind angewiesen so bald sie irgendwo Mangel ent¬
decken , sogleich bey der Zollkammer in Bern die An¬
zeige zu machen .

Das erste Weg . Reglement ist erschienen 1744 , den
«sten April .

Baucrnwucher .

Bey der im Jahr 1794 und 17s; und jetzt noch stets
wachsenden Lheuruug aller Lebensrnittel , welche zum
Theil auch die im Ueberfluß zu Markt gebrachten Dic -
lualicn betroffen , und womit die Habsucht der Bauern
und ihrer Helfershelfer auch solche Artickel beschwerten,
welche gut gerathen , und gar nicht selten waren , als
tzrdäpfel , Gemüß , Erbsen , Bohnen ; war es nöthig
ein Gesetz zu machen . Die Verkäufer wenn sie rstchr
theuer genug verkaufen konnten , stellten Las Uebergeblie --



bene in die Keller nnd Häuser der Stadt ein - bis zum
nächsten Markttag . Die Polizey hat weislich verordnet ,
daß alle diejenigen so ihre Waaren unverkauft behalte ^
solche nicht ferner in der Stadt enllaxor lassen dürfen ,
sonder » mir sich zurücknehmen sollen - bey Straf der
Wegnahme und höherer Ahndung .

Fremder Arztmyverkauf .
Aller fremder Arztncyverkauf ist zu Stadt und Land'

verboten . Diejenigen , so ein ncuentdcckteS brauchbare -
Mittel vorschlagen oder zum Kauf ss. il bieten - müssen
zuvor beym Samtätsratii in Bern die Erlaubniß ein¬
holen . Alle reisende Oxeratorcn - Augenärzte und Zahn¬
ärzte - Bruchschneider - und wie dergleichen Herrn Namen
haben mögen - werden oft gewarnet - nicht ohne vor¬
her erhaltene Genehmigung ihre Kunst im Kanton zu
treiben . Noch in diesem Jahr ( 17-- ; ) ward durch eine öf¬
fentliche Bekanntmachung folgendes geschärft empfohlen .

„ Danach erst letzthin durch das AviSblatt , sowohl
Arztncycn als medic. und chirurgische Hülfe angeboten
worden , so wird andurch von Seiten Mrhghrn . der Sa -
nitätS - Räthe zu jedermanns Verhalt bekannt gemacht^
Laß in Zukunft keine Artikel dem Berichthaus überge -
bcn werden sollen, durch welche man dem Publikum Arzt -
neyen oder Besoraung in medie. oder chirurgischen fallen
anbietet , der einzusstzcnde Artikel seye dann durch den
Herrn Sanitätsrathfchrriber unterschrieben , welches auf



erfolgte Genehmigung Mrhghrn . der SanitätSräthcn un¬

entgeltlich geschehen wird . „

Marktschrcyer , Haustrer , Bilder . und Gemälde -

kranrcr .

Schon in den ältesten Zeiten sind die Marktschreier

aus dem Kanton abgewiesen worden ; obgleich sie von

Zeit zu Zeit sich doch sehen liessen . Vor i ; Jahren sah

ich selbst noch einen Hanswurst aus der Buhne in üern

öffentlich Qnacksalbcrarztnevcn feilbieten , und eine Men -

ge Volts um ihn her - Seit dieser Zeit aber hat nicht nur

in der Hanotstadt sondern auch im Kanton sich keiner

mehr einschlcichcn können . In einer Lernen - Ordnung

vom Jahr iLig stehen diese Worte : „ Den Schreiern

soll weder uff noch nssert den Maritten ihr Knust us zu

schryrn und Gewcrb zu tryben in ! einem Weg gestattet

sondern si : hinweg gewnsen s»n : „ —

Man siehet also , daß nicht bloß in den neuern Zei¬

ten man klug dachte , es hat nur oft an dem Eifer ge-

schlt gute ältere Verordnungen in Uebung und im Ganz

ju erhalten .

So war auch in eben diesem Polizeygesetz vom Jahr

r6i ; weislich und gut gesagt : „ Den fremden DilSer -

haudlcrn soll eingeschärft werden , daß wenn sie auf die

Iahrmcssen kommen — alle unnütze , üppige , ärger¬

liche Schriften und Gemälde müden , denn diese

sollen ihnen nicht gestattet syn uszulegcn und feil



zu halten , bey Strafe der Confiscation und höhv »
rer Verantwortung .

Wer hat sich nicht schon oft geärgert über die sitten¬
losen Bilder und Gemälde welche zu verschiedenen Zei¬
ten hier in der Stadt seil geboten , und öffentlich aus -
gchangcn werden , die Neugierde der jungen und lüster¬
nen Personen anzuziehen . Diese Frechheit , daß man
lüsterne , muthwilligc und im ganzen Sinn des Worts —
scandalense Dinge — ohne Schaam öffentlich aushängt ,
zeigt viel zu auffallend den Sittenverfall an , als daß
man es ungeahndet lassen könnte . Ein solches Fciltra -
gen und Anbieten der Erfindungskraft eines muthwilliqcn
Mahlers und Zeichners , der in irgend einer sittexloen
großen Stadt seine Originale aufsucht und unter den
vcrdorbcnstcn Klassen von Menschen seine Käufer und
Bewunderer findet ; ein solches geduldetes Commerz hat
gewiß nicht den Beyfall guter Patrioten ; und ihnen
gebe ich diesen Wink , damit sie es nicht für zu unbedeu¬
tend ansehen , weil die Sitten dadurch stark leiden .
Denn weit mehr als die sittenlosesten Bücher wirken
diese Gemälde und Situationen des Kupferstechers ,
Mahlers und Zeichners . Er arbeitet für die Sinne
weit beredter , weit anschaulicher , weit wirksamer als
kein Schriftsteller es kann . Auch das gemeinste Gefühl
wird erhitzt von dem Bilde , wenn es bey den Büchern
nur Langeweile empfindet - Die Sinne , die Sinne — wir¬
ken allmächtig und auf alle Stände - Ungesittete Ge¬
mälde lassen einen unvertilgbarcn schädlichen Eindruck



zurück : der gemeinste Mensch fühlt ihn . Und darum

sollte man diesem Bilder - und Eemäldehandel eine meh¬

rere Aufmerksamkeit wicdmen und ihn nicht dem Eigen -

nutz verdorbener Hausircr überlassen . Aber trägt man

docy auch kein Betenke » seine Wohnzimmer , so gar

die Wirthsstubcu damit zu zieren . — Selten kommt

man so gar auf dem Lande in ein Logic , wo nicht

alles voll solcher Galanterien hängt : O , wehe l wehe !

Srttcnmandat .

DaS obrigkeitliche Mandat über die im Schwang

gehende » Sünden und Laster , welches alle 2 mrr

und nvar am ersten Semtag nach Ostern in alle »

Rirchen des Landes abgelesen wird , enthält da' allge¬

meine Sittcngcsche ; darum kommt auch folgende Ereile

vor : „ Alle abergläubische Beschwörungen des

Viehes ; aller Ukißbrauch des göttlichen Wmicns

bey sogenannten Zauberkünsten ; alle betrügerische

Segnungen ; alles was zur Sebwarzkuiist gehört ;

auch alle Schatzgräbereycn und Wahrsagcr - Blend -

werke , stnd bey höchster Strafe verboten . ,, —

Zinskasse für Dienstboten .

Da in den letzten Jahren viele unglückliche Ban¬

kerotte im Land auSgebrochen sind,wobcy auch die Dienst¬

bote » jum Lbejl ihre eingelegten Gelder verlobten haben ;
und
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und diese unwissende Personen ihre Sparpsenninqe im¬

mer solchen Handelsleuten gaben , die am meisten Aufsehen
machten , so war die Errichtung einer Diensten - Zins -

kasse eine wohlthätige Anstalt der hohen Regierung .
Nur für Dienstboten und arme Lenke in der Hauvtstadk
ist dieses sehr nützliche und wohlthätige Amt gestiftet .
Da können sie ihre Licdlöhne um den jährlichen Zins
von z ! Droccnt einsetzen ; die abgekündigten Kapitalia

aber liegen zu jeder Zeit parat ; so sind sie vor jedem

Unfall gesichert , und ihre Zinse erhalten sie auf Tag

und Stunden ; die mindeste Einlage ist go Kronen ; die

höchste So Kronen ; sonst konnte man bis auf z -» Kronen

steigen . Wenn andere unter den Diensten - Namen Geld

einlegcu , die werden zur Verar ^ ortung gezogen .

Die Gewichte und Maaße der Stadt
Vern .

Folgendes ist gröstentheilS ein Auszug der im
Io .hr 1770 erschienenen , von der ökonomischen Ge¬
sellschaft in Bern bekannt gemachten Beschrei¬
bung der Gewichte und M - aße der Sl . dt
Bern , welche über das Verhältniß dieser Maaße
« nd Gewichte ( auf hohen Befehl sehr umständliche
und genaue Untersuchungen und Bestimmungen
hat anstellen lasten.

Mit Auslastung desjenigen , was über dre bey
Untersuchung und Prüfung dieser Gewichte und
Maaße gemachten rhussschen Proben , Abnäaun ,
- en , Abmessungen und Verglctchungen m vbge-

ll . Theil , (K


	Seite 259
	Seite 260
	Seite 261
	Seite 262
	Seite 263
	Seite 264
	Seite 265
	Seite 266
	Seite 267
	Seite 268
	Seite 269
	Seite 270
	Seite 271
	Seite 272
	Seite 273
	Seite 274
	Seite 275
	Seite 276
	Seite 277

